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beobachtet bei der Einweihung  
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
über die Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2014
Die Grundsteuerfestsetzung kann nach § 27 Abs. 3 des Grund-
steuergesetzes vom 07.08.73 (BGBl. I S. 965; BStBl. I S. 694) 
für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, durch 
öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Gemäß dieser Bestim-
mung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung die Grund-
steuer A für 2014, soweit für diese Zeit kein schriftlicher Grund-
steuerbescheid ergangen ist, in der zuletzt veranlagten Höhe 
festgesetzt. Sollten sich die Besteuerungsgrundlagen ändern, 
werden Änderungsbescheide erstellt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung treten für die 
Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
Ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von 
einem Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu laufen 
beginnt, entweder durch Widerspruch schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der

Gemeinde Wenzenbach,
Hauptstr. 40, 93173 Wenzenbach

oder durch Klageerhebung schriftlich oder zur Niederschrift 
beim

Verwaltungsgericht Regensburg,
Haidplatz 1, 93047 Regensburg

 angefochten werden.

Satzung
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schul-
verbands Wenzenbach und Entschädigungssatzung für 
ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung)
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Wenzen-
bach hat in ihrer Sitzung am 23.06.2014 eine neue Satzung zur 
Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands und 
Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit (Verbands-
satzung) beschlossen.
Die Satzung wird im Amtsblatt des Landkreises Regensburg 
vom 11. Juli 2014 (Nr. 28/2014) amtlich bekanntgemacht.
Die Satzung liegt in der
•	 Verwaltung	der	Gemeinde	Wenzenbach,	Hauptstr.	40,	Zim-

mer 1.02 (1. Stock), 93173 Wenzenbach,
•	 Verwaltung	der	Gemeinde	Bernhardswald,	Rathausplatz	1,	

Zimmer 06 (EG), 93170 Bernhardswald
zur Einsicht während der allgemeinen Dienststunden aus.
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 24. Juni 2014 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Ver-
fassung des Schulverbandes (Verbandssatzung) vom 09. Juni 
2008 außer Kraft.
Wenzenbach, 14.07.2014
Gemeinde Wenzenbach
Koch
1. Bürgermeister

Satzung
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulver-
bands und Entschädigungssatzung für ehrenamtliche 
Tätigkeit (Verbandssatzung)
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Wenzen-
bach (nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) 
erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG) - BayRS 2230-7-1-K - i.V.m. Art. 
18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 
5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 
Abs. 5 und 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit (KommZG) - BayRS 2020-6-1-I 
- sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) - BayRS 2020-1-1-I - folgende

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbands (Verbandssatzung):

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: Schulverband 

Wenzenbach.
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Wenzenbach

§ 2 Kassengeschäfte
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mit-
gliedsgemeinde Wenzenbach geführt.

§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die 

übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Schul-
verbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 Bay-
SchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit 
der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 
den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbands-
versammlung. Außerdem können einzelnen Mitgliedern 
besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse 
nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 
3 und 4) übertragen werden.

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der 
Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehören, das 
sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband betei-
ligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben 
nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 Bay-
SchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie 
nicht Schulverbandsvorsitzender oder deren Stellvertreter 
sind.

(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
erhalten für ihre Tätigkeit

- ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sit-
zungen der Schulverbandsversammlung für jede Sitzung in 
Höhe von 20,— Euro

- als Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen des Rechnungsprü-
fungsausschusses eine Entschädigung von 15,— Euro pro 
Stunde.

(4) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten fer-
ner

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den 
für die Beamten des Freistaats Bayern geltenden Rechts-
vorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sit-
zungen der Schulverbandsversammlung, die an dem 
üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 15 Abs. 2 
der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort 
stattfinden;

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für 
den nachgewiesenen Verdienstausfall;

c) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a) und 
b) haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder häus-
lichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
ein Pauschalsatz. Ob die vorstehend genannten Vorausset-
zungen vorliegen, entscheidet die Schulverbandsversamm-
lung unter Ausschluss des Betroffenen.

(5) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 4 werden nur auf 
Antrag gewährt.

(6) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG 
i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halbsatz KommZG und 
Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halb-
satz KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegen-
über der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schul-

Redaktionsschluss
für die August-Ausgabe ist

Mittwoch, 20. August 2014, 9.00 Uhr
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verbandsversammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt 
ausübt.

§ 4 Rechnungsprüfung
(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungs-

prüfungsausschuss.
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus zwei Mit-

gliedern, die die Schulverbandsversammlung aus ihrer 
Mitte bestellt.

§ 5 Ausscheiden von Mitgliedern
Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Ver-
bandsmitglied aus dem Schulverband aus, so findet eine Ver-
mögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und 
dem ausscheidenden Verbandsmitglied statt, Art. 9 Abs. 9 Satz 
2 SchFG i. V. m. Art. 47 Abs. 6 KommZG.

§ 6 In-Kraft-Treten
(1) Die Satzung tritt - am 24. Juni 2014 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der 

Verfassung des Schulverbands (Verbandssatzung) vom 
09.06.2008 außer Kraft

Wenzenbach, den 30. Juni 2014
Koch
Schulverbandsvorsitzender

Informationen der 
Gemeindeverwaltung

Erreichbarkeit und  
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Telefon .................................................................... 09407/309-0
Telefax ................................................................ 09407/309-160
E-Mail ................................Gemeinde.Wenzenbach@realrgb.de
Internet: .................................................... www.wenzenbach.de

Öffnungszeiten:
Montag .................................................................... 8 bis 12 Uhr
Dienstag  ................................... 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Mittwoch ................................................ ganztägig geschlossen
Donnerstag  ............................... 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Freitag ..................................................................... 8 bis 12 Uhr

Entsorgungstermine
August 2014
Restmüll:  Do, 14.08.
 Do, 28.08.
Papiertonne: P1 = Do, 21.08.
 P2 = Fr, 22.08.
Restmüll:  ganz Wenzenbach
Papiertonne:  P1: Wenzenbach und übrige Ortsteile
 P2: Fußenberg, Grünthal, Irlbach,

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag, .........................................................09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag ......................................................14:00 - 18:00 Uhr
Samstag ..........................................................09:00 - 14:00 Uhr

Öffnungszeiten Grabenbach
Samstag, 02.08. ................................................14.00-17.00 Uhr
Samstag, 09.08. ................................................14.00-17.00 Uhr
Samstag, 16.08. ................................................14.00-17.00 Uhr
Samstag, 23.08. ................................................14.00-17.00 Uhr
Samstag, 30.08. ................................................14.00-17.00 Uhr

Altreifen
—-

Umweltmobil
—-

Fundsachen
vom 16.05.2014 bis 15.07.2014
-  1 Smartphone
-  1 Plüschtier „Monchhichi“
-  1 Schlüsselbund
-  1 Cityroller

Ruhestörung durch Hundegebell
In letzter Zeit mehren sich die Beschwerden von Bürgerinnen 
und Bürgern bei der Gemeinde Wenzenbach über teilweise 
ständiges Hundegebell, das von Nachbargrundstücken aus-
geht und durch das sie sich gestört fühlen.
Aus diesem Anlass bittet die Gemeinde Wenzenbach die Hun-
debesitzer, vor allem diejenigen, die größere Hunde, wie zum 
Beispiel Schäferhunde halten, entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen, um den Lärm durch Hundegebell im eigenen Inte-
resse zu unterbinden. Dies vor allem zur Nachtzeit sowie zu 
den Mittagsstunden. Im Übrigen wird zusätzlich auf die tier-
schutzrechtlichen Bestimmungen hingewiesen, vor allem im 
Hinblick auf die Unterbringung und angemessene Haltung der 
Hunde hin.
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Ludwig Wagner • Hatzelsberg 1 • 93199 Zell
Tel.: 09468 910977 • Fax: 09468 906972

Mobil: 0160 2309086 • holzbauteam.wagner@t-online.de

Wir sind Ihr Team für: 
• Dachstühle
• Carports
• Holzrahmenbau
• Hallen
• Dachsanierungen
• Asbestabbau
• Trockenbau
• Dachfenster
• Eigener Lkw mir Kran
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Nachrichten anderer 
Stellen und Behörden

Bayerisches Pflichtstückegesetz

Aus aktuellem Anlass weist die 
Staatliche Bibliothek Regens-
burg auf die gesetzlich geregelte 

Ablieferung von Veröffentlichungen hin.
Veröffentlichungen die in Bayern verlegt werden und zur Ver-
breitung bestimmt sind, sind nach dem bayerischen Pflicht-
stückegesetz von 1986 vom Verleger bzw. Selbstverleger in 
zwei Exemplaren an die Bayerische Staatsbibliothek abzuge-
ben. (Adresse: Bayerische Staatsbibliothek, Abt. Bestandsauf-
bau und Erschließung, Pflichtstelle, 80328 München).
Zu diesen Veröffentlichungen zählen Bücher, Zeitschriften, 
Noten, Landkarten, CD-ROMs u. ä. Ausgenommen sind bei-
spielsweise Schriften, die nur innerbetrieblichen Zwecken die-
nen. Elektronische Publikationen, die im Internet verbreitet wer-
den, unterliegen derzeit noch nicht dem Gesetz.
Den Gesetzestext befindet sich im Netz unter http://www.bsb-
muenchen.de/fileadmin/imageswww/pdf-dateien/abteilungen/
Pflichtstueckegesetz.pdf.
Die Bayerische Staatsbibliothek archiviert jeweils ein Exemplar 
für den gesamten Freistaat Bayern und gibt das zweite Exem-
plar an eine zweite Bibliothek zur dauerhaften Aufbewahrung. 
Für den Regierungsbezirk Oberpfalz nimmt üblicherweise die 
Staatliche Bibliothek Regensburg diese Aufgabe wahr.
Von physischen amtlichen Veröffentlichungen, also solchen auf 
Papier, CD-ROM, Mikrofiche u. ä., sollen, je nach Anforderung 
zwei bis zwölf Exemplare an die Bayerische Staatsbibliothek 
gesandt werden. Sollte die Publikation sowohl in gedruckter als 
auch in elektronischer Form erscheinen, so sammelt und archi-
viert die Bayerische Staatsbibliothek beide Ausgaben parallel.
Aus dem Bereich der Publikationen, die nur noch im Internet 
verbreitet werden, werden derzeit einzelne Dokumente und 
Zeitschriften sowie komplette Websites gesammelt und archi-
viert. Einzelne Dateien können ber das Deposit der Baye-
rischen Staatsbibliothek abgegeben werden. (http://bvbm1.
bib-bvb.de:1801/deposit/general/login.do). In Einzelfällen ist 
auch eine Zusendung per E-Mail (an pflicht@bsb-muenchen.
de) möglich. Für die Archivierung der Website Meldung an an 
webarchivierung@bsb-muenchen.de. Generelle Informationen 
zur Sammlung und Archivierung des amtlichen Schrifttums in 
digitaler Form erteilen Dr. Astrid Schoger (Telefon 089/286 38 - 
2600; schoger@bsb-muenchen.de) und Jutta Wunder (Telefon 
089/286 38-2698); wunder@bsb-muenchen.de).
Bei Fragen zum Pflichtstückerecht von gedruckten Materialien 
erteilen Ursula Praxl in der Bayerischen Staatsbibliothek (Tele-
fon: 089-28638-2312, E-Mail: ursula.praxl@bsb-muenchen.de) 
oder Nicole Bayer in der Staatlichen Bibliothek Regensburg 
(Telefon: 0941-630806-0, E-Mail: nicole.bayer@staatliche-bibli-
othek-regensburg.de) Auskunft. Die Bayerische Staatsbiblio-
thek und die Staatliche Bibliothek Regensburg bewahren die 
Publikationen dauerhaft auf, erschließen sie in ihren Online-
Katalogen und machen sie interessierten Benützern zugäng-
lich. Die Ablieferung von Veröffentlichungen von beispielsweise 
Festschriften der örtlichen Vereine sollte mithin nicht als Zwang 
verstanden werden, sondern sie hilft, Veröffentlichungen über 
die Region für zukünftige Generationen zu bewahren.
Dr. Bernhard Lübbers
Leiter der Staatlichen Bibliothek Regensburg

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Wochenende/Feiertag)

Telefon: 116 117

Rettungsdienst Telefon: 112

Ausbildung „Lebensrettende  
Sofortmaßnahmen am Unfallort“

Die Johanniter in Regensburg bieten jeden 
Samstag im August (02./09./16./23./30.08.) 
wieder die Möglichkeit, von 8:30 bis 15:00 Uhr, 
einen Kurs für „Lebensrettende Sofortmaßnah-
men am Unfallort“ zu besuchen. Diese Ausbil-
dung macht jeden Verkehrsteilnehmer mit den 

wichtigsten lebensrettenden Sofortmaßnahmen an einer Unfall-
stelle vertraut.
Alle Führerscheinbewerber der Klassen A und B, also ins-
besondere alle PKW-Führerscheinbewerber müssen diesen 
absolvieren. Zudem eignet sich der Kurs dafür, bereits vorhan-
denes Erste-Hilfe Wissen wieder aufzufrischen.
Ausbildungsort ist der Lehrsaal für Erste-Hilfe-Ausbildung am 
Hauptbahnhof in der Bahnhofstraße 20 in Regensburg. Für 
Führerscheinbewerber ist dieser Ausbildungsort durch die gute 
Bus- und Bahnanbindung jeder Zeit zu erreichen.
Die Kursgebühr beträgt 27,- EUR. Anmeldung und Infos unter 
der Telefonnummer 0941/46467-110 oder im Internet unter 
www.johanniter-regensburg.de.

Erste Hilfe Wochenendkurs  
bei den Johannitern
Die Johanniter Regensburg bieten auch im August wieder die 
Möglichkeit, einen Erste-Hilfe-Wochenendkurs im Seminarraum 
in der Wernberger Straße 1 in Regensburg zu besuchen.
Die Kurszeiten sind am Samstag, 09. August 2014 von 08:30 
bis 17:00 Uhr und Sonntag, 10. August 2014 von 08:30 bis 
13:00 Uhr, Samstag, 30. August 2014 von 08:30 bis 17:00 Uhr 
und Sonntag, 31. August 2014 von 08:30 bis 13:00 Uhr.
Ein nicht unerheblicher Teil der Notfälle ereignet sich in der 
Familie sowie in unserer Freizeit. Im Kurs lernen die Teilnehmer, 
wie man bei einem Notfall schnell und kompetent handelt und 
bereits mit einfachen Mitteln sinnvoll helfen kann.
Die am Kursende ausgestellte Bescheinigung ist zudem erfor-
derlich für Führerscheinbewerber der Klassen C, CE, C1, C1E, 
D, DE, D und D1E.
Die Kursgebühr beträgt 45,— EUR. Anmeldung und Informatio-
nen unter der Telefonnummer 0941/46467-110 oder im Internet 
unter www.johanniter-regensburg.de.

Fortbildung für Ersthelfer  
in Betrieben bei den Johannitern
Die Deutschen Unfallversicherungsträger fordern, dass bereits 
ausgebildete Ersthelfer alle zwei Jahre fortgebildet werden. In 
den Betriebshelferkursen lernen die Teilnehmer, Ihrem verletz-
ten oder akut erkrankten Kollegen zu helfen. Die Fortbildungs-
kosten werden in der Regel vom Unfallversicherungsträger 
übernommen.
Die Johanniter Regensburg bieten im August Fortbildungs-
termine für Ersthelfer in Betrieben im Seminarraum in der 
Wernberger Straße 1 in Regensburg an. Am 08.08. und am 
18.08.2014 besteht von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr die Möglichkeit, 
an einem Betriebshelfer-Training teilzunehmen. Anmeldung 
und Informationen unter der Telefonnummer 0941/46467-110 
oder im Internet unter www.johanniter-regensburg.de.

Die Johanniter:
Immer für Sie da.

Ambulante Pflege – Hausnotruf – Menüservice
Fahrdienste – Erste-Hilfe Ausbildung

Wir informieren Sie gerne!
Telefon 09407 3000 (rund um die Uhr!)
www.johanniter-oberpfalz.de
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Ausbildung für Ersthelfer  
in Betrieben bei den Johannitern
Meist sind es die Kollegen, die bei einer Verletzung oder aku-
ten Erkrankung am Arbeitsplatz Erste Hilfe leisten müssen. Es 
ist daher nicht nur vorteilhaft, sondern manchmal sogar lebens-
rettend, wenn diese alle Maßnahmen zur Ersten Hilfe beherr-
schen. Die Deutschen Unfallversicherungsträger fordern, dass 
10 % aller Mitarbeiter (in Verwaltungsbetrieben 5 %) in Erster 
Hilfe ausgebildet sind und alle zwei Jahre fortgebildet werden. 
Die Ausbildungskosten in Höhe von 45,— EUR übernimmt in 
der Regel der Unfallversicherungsträger.
Die Johanniter Regensburg bieten deshalb auch im August 
wieder Ausbildungskurse für Ersthelfer in Betrieben im Semi-
narraum in der Wernberger Straße 1 in Regensburg an. Im 
Kurs am 28./29.08.2014 jeweils von 08:30 bis 15:30 Uhr gibt 
es noch freie Plätze. Anmeldung und Informationen unter der 
Telefonnummer 0941/46467-110 oder im Internet unter  
www.johanniter-regensburg.de.

Erste-Hilfe Kurs für alle,  
die mit Kindern zu tun haben
Am 23. August 2014 findet bei den Johannitern in Regensburg 
für alle, die mit Kindern zu tun haben, der Ausbildungskurs 
„Erste-Hilfe am Kind“ statt.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Dies gilt auch in der 
Ersten Hilfe. Eltern, Geschwister, Großeltern und alle, die 
berufsmäßig mit Kindern zu tun haben, möchten in Notfallsitu-
ationen helfen können. Im Kurs werden Notfallsituationen mit 
Kindern behandelt und Tipps zur Unfallverhütung gegeben.
Der nächste Kurs findet statt am Samstag, den 23.08.2014 von 
09:00 bis 16:00 Uhr.
Ausbildungsort sind die Seminarräume der Johanniter in der 
Wernberger Straße 1, 93057 Regensburg.
Die Kursgebühr beträgt 38,- EUR, pro Ehepaar 60,- EUR. Anmel-
dung und Informationen unter der Telefonnummer 0941 46467-
110 oder im Internet unter www.johanniter-regensburg.de

Wichtige Rufnummern  
und Öffnungszeiten

Notrufnummern
Polizeiinspektion Regenstauf  ................................09402/93110
Polizei-Notruf (nur in dringenden Fällen) ...............................110
Feuerwehr und Rettungsdienst .............................................112
Ärztl. Bereitschaftsdienst
Wochenende/Feiertage ...................................................116117
Johanniter-Unfall-Hilfe  ..................................... 0941/46467-200
e.on Störungsdienst ............................................ 0180-4192091
REWAG ..................................................................... 0941/601-0
Wasserzweckverband (Wasserwerk) ..................................2391
Abwasserzweckverband (für Störfälle) ................09402/784674

Kindergartennachrichten

„Abenteuerland“ 
in traumhaft schönen Räumen
Johanniter-Kindergarten Wenzenbach nach offizieller 
Einweihung mit noch mehr Platz

Foto: Johanniter

Schlüsselübergabe: v.l. Hans Dechant, stellvertretender Landrat; 
Rita Ganslmeier, Leitung der Kindergartens;  
Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter;  
Sebastian Koch, 1. Bürgermeister.

Im Rahmen einer feierlichen Einweihung sind Wenzenbach offi-
ziell die Schlüssel für die neuen Räumlichkeiten des Johanni-
ter-Kindergartens Wenzenbach „Abenteuerland“ übergeben 
worden. Nach der Einweihung durch Pfarrer Johann Babel 
und Pfarrer Arne Schnütgen läuft der Betrieb ab sofort in den 
„beeindruckend großzügigen Räumen, die den neuesten päda-
gogischen, aber auch architektonischen Standards gerecht 
werden“, wie Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johan-
niter Ostbayern, attestierte.
Der fünfgruppige Kindergarten hat nun eine Gesamtnutzfläche 
von knapp 1.000 Quadratmetern zur Verfügung, dazu kommt 
der neu gestaltete Garten mit modernsten und dabei liebevoll 
gestalteten Spielanlagen. Neben den fünf Gruppenräumen auf 
zwei Etagen, sind zwei Schlafräume, eine sehr große und hoch-
funktionale Turnhalle, Personalräume, verschiedene Intensiv- 
und z.B. Musikräume sowie ein großzügig gestalteter Speise-
saal und eine Küche vorhanden. Besonders beeindruckend ist 
die Ausstattung der Räume, die zum einen sehr hell und licht-
durchflutet, aber auch mit verschiedenen Details gestaltet wor-
den sind. So können die Kinder und das Team verschiedene 
Nischen, Höhlen und - in den Räumen im Obergeschoß - eine 
Galerie zum Spielen, Toben, Verstecken, aber auch Ausruhen 
nutzen. Außerdem sind sowohl das Lichtkonzept als auch die 
Innenausstattung mit „viel, viel gut riechendem Naturholz“ - wie 
eine strahlende Mama bemerkte - bis ins letzte Detail durch-
dacht. So können die Fensterbänke vor den bodentiefen Fen-
stern aufgrund der Sitztiefe als gemütliche Bänke genutzt 
werden; dezente Lichtleisten ergänzen die designorientierten 
Raumlampen und sorgen somit für eine indirekte Beleuch-
tung, „die einfach das Gemüt hebt“, wie Rita Ganslmeier, Lei-
tung des Kindergartens „Abenteuerland“ ergänzt. Sie freut sich 
über „diesen wunderschönen Ort. Wir haben jetzt soviel Platz; 
die Gemeinde Wenzenbach hat uns hier uns hier einen phan-
tastischen Ort für unsere pädagogische Arbeit ermöglicht. Wir 
sind Herrn Bürgermeister Koch - stellvertretend für die gesamte 
Gemeinde - aber auch dem Architekten Josef Weininger sehr 
dankbar für dieses großartige Ergebnis.“
Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter Ost-
bayern, zeigte sich bei der Einweihung über die planmäßige 
Inbetriebnahme des neuen Kindergartens hoch erfreut: „Die 
Kooperation mit der Gemeinde Wenzenbach hat richtigen 
Lehrbuch-Charakter; sie ist von gegenseitiger Wertschät-
zung und einer hohen Professionalität geprägt. Und wir dürfen 
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heute doch ein wenig stolz sein, diesen Kindergarten für die 
Gemeinde und damit die Menschen in und um Wenzenbach 
führen zu dürfen.“
Der Johanniter Kindergarten „Abenteuerland“ ist eine Einrich-
tung für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. Der 
Kindergarten zeichnet sich durch eine zielorientierte Pädago-
gik aus, mit der Tendenz zur teiloffenen Arbeit. Die Kinder im 
„Abenteuerland“ sollen für eine sich rasch wandelnde, von kul-
tureller Vielfalt geprägte und auf Wissen basierende Lebens- 
und Arbeitswelt bestens vorbereitet werden. Dabei steht die 
Unterstützung zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten im Mittelpunkt. Vor 
allem aber, so ergänzt Rita Ganslmeier, sollen sollten die Kin-
der „einfach gerne in unserer Einrichtung kommen und sich 
wohl geborgen und angenommen fühlen.“
Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Einrichtung 
selbst erhalten Interessierte bei Rita Ganslmeier, Leitung Kin-
dergarten „Abenteuerland“, unter Tel.: 09407 81 08 74.
Derzeit befinden sich 65 Kindereinrichtungen unter der Träger-
schaft der Johanniter in Ostbayern. Dazu gehören Kinderkrip-
pen, Kindergärten, Kinderhorte und Kinderhäuser. Außerdem 
sind die Johanniter Kooperationspartner mehrerer offener und 
gebundener Ganztagsschulen, sowie Träger für Jugendsozial-
arbeit an Schulen, Schulbegleitung und Mittagsbetreuung.

Neuer Krippenwagen für die kleinen Tiger

Die Raiffeisenbank 
Regensburg-
Wenzenbach star-
tete eine Spenden-
aktion und vergab 
10 Krippenwagen im 
Wert von je 3.000 
Euro. Die Kinder-
krippe St. Maria in 
Irlbach hatte das 
Glück, bei den aus-
erwählten Krippen 
dabei zu sein. Am 7. 
Juli 2014 fand die 
Übergabe vor der 
Kumpfmühler 
Geschäftsstelle statt. 
Andrea Pichlmaier 
(Krippenleitung) und 
Nicole Lang (Kinder-

pflegerin) nahmen den Wagen stellvertretend für alle kleinen 
Tiger entgegen. Alle Kindertageseinrichtungen wurden von 
Oberbürgermeister Wolbergs, Florian Mann (Vorstand) und 
Andrea Gaßner (Marketing) begrüßt.
Die Kinder waren auf den Wagen sehr gespannt. Als sie ihn 
zum ersten Mal sahen, war die Freude groß. Der Wagen wird 
„Bully“ genannt. Der erste Ausflug mit „Bully“ ging zu den 
benachbarten Rehen. Herzlichen Dank an die Raiffeisenbank 
Regensburg für diese tolle Spende. Die kleinen Tiger werden 
großen Spaß damit haben.

Besuch im Straubinger Tiergarten

Fotos: Kindertagesstätte Irlbach

Mit 2 Bussen machten 
sich die Kindergarten-
kinder der Kindertages-
stätte St. Maria, Irlbach 
zusammen mit ihren 
Betreuerinnen und eini-
gen Eltern bei schöns-
tem Sommerwetter auf 
zu einem Ausflug in den 
Straubinger Tiergarten. 
Aufgeteilt in 4 Gruppen 
und ausgestattet mit ent-
sprechend farbigen Käp-
pis, erkundeten die Kin-
der das weitläufige Areal. 
Angefangen im Tropen-
haus, wo Schildkröten, 
Krokodile und Schlangen 
zu sehen waren, ging es 
weiter zu den verschie-
denen Gehegen. Leider 

war der gefährliche Tiger gerade nicht zuhause, dafür zeigte 
sich ein Löwenpärchen von seiner besten Seite. Besonders 
angetan waren die Kinder von den putzigen Äffchen, die ihre 
akrobatischen Kunststücke vorführten. Natürlich wurden wäh-
rend des Rundgangs auch kleine Pausen eingelegt, in denen 
sich die Kinder stärkten, oder beim Eisschlecken nebenbei die 
Enten fütterten.
Zum Abschluss ging es dann noch durch den Streichelzoo, 
wo sich kleine und große Ziegen zur Freude der Kinder bür-
sten und streicheln ließen. Nach einem kleinen Aufenthalt am 
Spielplatz ging es wieder zurück zu den Bussen. Die Heimfahrt 
nutzte so manches Kind zu einem kleinen Schläfchen, sodass 
alle wieder gesund und munter in Irlbach ankamen.
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angetan waren die Kinder von den putzigen Äffchen, die ihre 
akrobatischen Kunststücke vorführten. Natürlich wurden wäh-
rend des Rundgangs auch kleine Pausen eingelegt, in denen 
sich die Kinder stärkten, oder beim Eisschlecken nebenbei die 
Enten fütterten.
Zum Abschluss ging es dann noch durch den Streichelzoo, 
wo sich kleine und große Ziegen zur Freude der Kinder bür-
sten und streicheln ließen. Nach einem kleinen Aufenthalt am 
Spielplatz ging es wieder zurück zu den Bussen. Die Heimfahrt 
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alle wieder gesund und munter in Irlbach ankamen.

Gemeindebücherei

Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag  ........................................ 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Freitag ............................................. 14 bis 18 Uhr

Kirchliche Nachrichten

Katholische Pfarrei St. Peter Wenzenbach
Sonntag,  27.07.
10 Uhr  Pfarrgottesdienst (8-Uhr-Messe entfällt)

Freitag, 01.08.
20 Uhr Ökumenisches Taizégebet im evangelischen 

Gemeindesaal

Freitag - Sonntag, 01.- 03.08.
 Teilnahme an der Wallfahrt nach Maria 

Schnee, Pfarrei Su?ice (CZ)

Sonntag, 03.08.
10 Uhr  Pfarrgottesdienst (8 Uhr-Messe entfällt)

Sonntag, 10.08.
  8 Uhr  Messe
10 Uhr  Pfarrgottesdienst anschl. Kirchencafé

Sonntag, 17.08.
  8 Uhr  Messe
10 Uhr  Pfarrgottesdienst

Sonntag, 24.08.
10 Uhr  Pfarrgottesdienst (8-Uhr-Messe entfällt)

Sonntag, 31.08.
10 Uhr  Pfarrgottesdienst (8-Uhr-Messe entfällt)

Der Vorabendgottesdienst ist auch in den Ferien, wie gewohnt 
jeden Samstag um 18 Uhr.
In den Ferien vertritt teilweise Urlaubspfarrer Sylvester Nitunga 
den Ortspfarrer Johann Babel.

Vielen herzlichen Dank an alle Helfer und Besucher beim 
diesjährigen Pfarrfest am 29. Juni in Wenzenbach.

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Gottesdienste im Freien auf dem Kirchengrundstück
(bei schlechtem Wetter im Evang. Gemeindesaal,  
Feuerwehrhaus)
Sonntag, 10. August 2014, 11 Uhr
Sonntag, 24. August 2014, 11 Uhr

Ökumenisches Taizégebet
Freitag, 1. August 2014 um 20 Uhr
im Evangelischen Gemeindesaal

Barrierefreier Gottesdienst
im Seniorendomizil Haus Josef, Wenzenbach
Im August ist Sommerpause!

Seniorennachmittag
im Seniorendomizil Haus Josef, Wenzenbach
Donnerstag, 7. August 2014 von 14 bis 16 Uhr
(Kontakt: Ute Stellmacher, Telefon 09407 / 405460)

Ökumenischer Familienkreis Wenzenbach
Monatliche Treffen, um sich gegenseitig auszutauschen und 
mit anderen Familien zusammen Freizeit zu gestalten.
Ansprechpartnerin:
Sandra Saller, Telefon 09407 / 812383

Ökumenischer Krankenhausbesuchsdienst Wenzenbach
Es gibt ein Team, die in den Regensburger Krankenhäusern 
Besuche machen. Wer mitmachen möchte, ist gerne willkom-
men. Ansprechpartnerin: Brigitta Schwarz Telefon 09407 / 
30395.



8

Vereine und Verbände

Katholischer 
Deutscher Frauenbund
Zweigverein Wenzenbach
Monatsprogramm August 2014

Mittwoch, 13.8.
14 Uhr  Missionsstrickkreis
18 Uhr  Kräutersammeln für Kräuterweihe
 Treffpunkt mit dem Fahrrad Fahrradweg Schön-

berger Straße
 Die MMC-Frauen binden die Kräuterbuschen
Donnerstag, 21.8.
  8.30 Uhr  Frauenfrühstück

Obst- und Gartenbauverein  
Wenzenbach e.V.
Monatsprogramm August 2014

Freitag, 15.08.2014
ab 14 Uhr  Sommertreffen der Obst und Gartenbauvereine
 im Albert- Plagemann-Kreislehrgarten
 in Regenstauf, Böhmerwaldstraße.
 Die OGV-Mitglieder treffen sich zum geselligen 

Beisammensein. Gäste sind herzlich willkommen.
Außerdem bietet der OGV für Mitglieder ermäßigte Eintrittskar-
ten zur Landesgartenschau in Deggendorf für Erwachsene an.
11,30 EUR statt 15,00 EUR.
Diese sind erhältlich bei Heinz-Joachim Daschner Telefon 
30806 oder bei Irene Rada Telefon 1379 und frühzeitig zu 
bestellen.

Wichtiger Hinweis!
Bitte beachten Sie beim Ausfüllen
dieses Bestellscheins unbedingt, dass
hinter jedem Wort oder hinter jeder
Zahl und hinter jedem Satzzeichen 
ein Kästchen als Zwischenraum frei 
bleibt!

Das folgende Feld ausfüllen.
Kein Größenmuster!
Gilt nur für private Kleinanzeigen,
nicht für Familienanzeigen
(z. B. Danksagungen, Grüße usw.)
und nicht für geschäftliche Anzeigen

Bis hierher kostet’s 5 Euro.

Bis hierher kostet’s 10 Euro.

Falls Chiffre gewünscht
bitte hier ankreuzen

Achtung!
Bei Chiffre-Anzeigen
kostet’s 5,- Euro zusätzlich

Bitte geben Sie unten Ihre genaue Anschrift an.
Legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.
Für Bankeinzug geben Sie bitte Ihre Bankverbindung an.
Bitte senden Sie alles an folgende Adresse:

Die Anzeige wird jeweils in der nächstmöglichen Ausgabe veröffentlicht.
Mit eventuell geringfügigen Kürzungen des Textes bin ich einverstanden.
Terminwünsche sind nicht möglich.

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Kreditinstitut:

Datum   Unterschrift

BLZ:

            BANKEINZUG                            BARGELD LIEGT BEI

Einfach, schnell 
& bequem! AZweb

unter www.wittich.de/Objekt2194

Ihre private Kleinanzeige
schon ab 5 e

Kto.-Nr.:

Jetzt auch

ONLINE
b u c h e n !

AZweb

Falls Belegexemplar gewünscht 
bitte hier ankreuzen

Achtung!
Bei Belegexemplar
kostet’s 2,- Euro zusätzlich

VERLAG + DRUCK LINUS WITTICH KG
Kleinanzeigen - Postfach 223, 91292 Forchheim
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Immer für Sie da: Die 
Johanniter in Ostbayern
Direktwahl der Fachbereiche: 
Ambulante Pflege:   0941 46467140
Hausnotruf: 0941 46467120
Menüservice: 0941 46467120
Fahrdienste:  0941 46467150

www.johanniter-ostbayern.de
www.facebook.com/JUHBayern 
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Boot & Yachtcharter Selge
Tel.:  +49/3 99 32/47 28 90 · Fax: +49/3 99 32/47 28 91

www.stadthafen-malchow.com

Lübeck

Hamburg

Berlin

AF Meyenburg

Rügen

AF Malchow

Güstrow

Plau am See
Schwerin

AF Röbel

Seehotel Plau am See
Seeschlösschen

Pension & Schänke 
Lenzer Krug

Seehotel
Stuersche Hintermühle

Rostock

Parchim

A19

A24

A20

B103
B196

Ferienwohnungen
STADTHAFENMalchow
Im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte in der Inselstadt Malchow   
(Staatlich anerkannter Luftkurort seit 2005)

3 x Wohntyp A:  
 · ca. 42 m2 mit 1 Balkon
 · 2 Personen 
   (keine Au� ettung möglich)
 · Kombinierter Wohn-/
  Schlafraum
 · Einbauküche
 · Bad mit Wanne / WC
 · TV / Radio

3 x Wohntyp B:  
 · ca. 84 m2 auf 2 Etagen 
  mit 2 Balkonen
 · 4 Personen 
  (keine Au� ettung 
  möglich) 
 · 2 Schlafzimmer 
  im Obergeschoss
 · 1 Wohnraum im 
  Untergeschoss
 · Einbauküche
 · Bad mit Wanne / WC
 · TV / Radio
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Elektro Adlhoch Verkauf von Haushalts-Großgeräten

Neugeräte
z.B. Constructa-Waschmaschine 1400 U/Min. € 399,00
inkl. Lieferung, Anschluss und Altgeräteentsorgung  

 - solange Vorrat reicht

Gebrauchtgeräte mit 6 Monaten Garantie
Reparaturservice und Ersatzteilbeschaffung
für alle gängigen Fabrikate

Adolf-Schmetzer-Str. 20 • 93055 Regensburg
Tel. 09 41/79 30 84

Mo. - Fr. 9.30 - 11.30 Uhr,
Mo., Do., Fr. 14.00 - 18.00 Uhr, Di. 16.00 - 18.00 Uhr
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Leben auf der Terrasse – Mabo Sonnenschutz

Hartinger Weg 12 · 93083 Obertraubling 
Gewerbegebiet Nord  
Mo – Fr  8.00 – 17.00  ·  Sa  10.00 – 13.00 Uhr

Tel. 09401  96020  ·  Fax 960222  ·  www.mabo-markisen.de  ·  kontakt@mabo-markisen.de

Markisen · Jalousien · Wintergarten-Beschattungen · Terrassendächer

KFZ-Meisterbetrieb

WALZER
• Verkauf von Neu- und Importfahrzeugen
• Kundendienst mit Mobilitätsgarantie
• Unfallinstandsetzung
• Achsvermessung
• Chiptuning mit Garantie
• Autoverglasung

• Klima-Service
• Mietwagen
• Kundenersatzfahrzeuge
• Reifendienst
• Günstige Reifeneinlagerung
• ALTE LEIPZIGER Versicherungs-Agentur

Bräuweg  6 · 93173 Wenzenbach-Roith · Telefon 0 94 07 / 18 06 + 39 80 · Fax 32 82

Service Partner

DI +  DO
HU + AU
Abnahme

BOSCH

Glaserei Beer
❍ Reparaturverglasungen ❍ Spiegel u. Glasplatten aller Art

❍ Dachverglasungen ❍ Küchenwandschutz aus Glas

❍ Isolierverglasungen ❍ Ganzglasanlagen u. Duschkabinen

Schneitweger Straße 29 Tel. 0 94 02 / 57 09 · Fax 0 94 02 / 44 80
93128 Regenstauf www.glaserei-beer.de


